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1. Einführung 

Dieser Sachstand befasst sich mit der Flüchtlingspolitik der ostafrikanischen Staaten Uganda, 
Kenia, Tansania und Ruanda. 

Der erste Abschnitt skizziert den internationalen Rechtsrahmen, der für alle vier Staaten gilt. Da-
rauf folgt ein Abschnitt, in dem die grundlegenden Problemstellungen und Herausforderungen, 
denen sich die Flüchtlingspolitik in den vier Ländern gegenübersieht, kurz dargelegt werden. In 
den darauffolgenden Abschnitten wird jedes Land gesondert betrachtet: Nach Angaben zur An-
zahl und Herkunft der jährlich im jeweiligen Land schutzsuchenden Menschen seit 2022 wird 
der jeweilige nationale Rechtsrahmen dargestellt sowie die Umsetzung der rechtlichen und poli-
tischen Vorgaben der Flüchtlingspolitik in die Praxis. 

2. Internationaler Rechtsrahmen und Definitionen 

Den völkerrechtlichen Rahmen der Flüchtlingspolitik von Uganda, Kenia, Tansania und Ruanda 
bilden das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 sowie das dazu-
gehörende Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967.1 In der Regel 
wird das Abkommen als Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) bezeichnet, das Protokoll auch als 
New Yorker Protokoll. Beide wurde von allen vier hier behandelten Staaten ratifiziert. 

Gemäß der GFK ist ein Flüchtling eine Person, die „[…] aus der begründeten Furcht vor Verfol-
gung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose 
infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtun-
gen nicht dorthin zurückkehren will. […]“2 Die Feststellung, ob eine Person ein Flüchtling ist, 
erfolgt durch ein Asylverfahren.3 

Asylbewerber oder Asylsuchende sind laut GFK mithin Personen, welche in einem fremden 
Land um Aufnahme und Schutz vor Verfolgung (Asyl) ersuchen und deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist.4 

 

1 UNHCR, Genfer Flüchtlingskonvention, März 2017, https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uplo-
ads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf (zuletzt abgerufen am 13. 
Mai 2024). 

2 Art. 1 Abs. 2 GFK  

3 UNHCR Deutschland, Flüchtlinge, 2024, https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/fluecht-
linge (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

4 UNHCR Deutschland, Asylsuchende, 2024, https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/asylsu-
chende#:~:text=Ein%20Asylbewerber%20ist%20eine%20Person,Asylverfahren%20noch%20nicht%20abge-
schlossen%20ist (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/fluechtlinge
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/fluechtlinge
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/asylsuchende#:~:text=Ein%20Asylbewerber%20ist%20eine%20Person,Asylverfahren%20noch%20nicht%20abgeschlossen%20ist
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/asylsuchende#:~:text=Ein%20Asylbewerber%20ist%20eine%20Person,Asylverfahren%20noch%20nicht%20abgeschlossen%20ist
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/asylsuchende#:~:text=Ein%20Asylbewerber%20ist%20eine%20Person,Asylverfahren%20noch%20nicht%20abgeschlossen%20ist
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Darüber hinaus existiert die Flüchtlingskonvention der Organisation für Afrikanische Einheit 
(Organisation for African Unity, seit 2002 ersetzt durch die Afrikanische Union; African Union, 
AU) von 1969 (im Folgenden OAU-Flüchtlingskonvention).5 Sie wurde ebenfalls von allen vier 
hier behandelten Staaten ratifiziert. Die OAU-Flüchtlingskonvention lehnt sich an die GFK an, 
erweitert sie aber zum Teil, was dem historischen Kontext ihrer Entstehung geschuldet ist: 
Dekolonialisierung, Apartheid, Militärputsche und innere Unruhen. 

Eine detaillierte Analyse der Genese der OAU-Flüchtlingskonvention, z.B. ihren politischen 
Wurzeln im Panafrikanismus, und ihrer Unterschiede zur GFK ist nicht Gegenstand dieser Arbeit 
und würde den Rahmen sprengen. Am bedeutsamsten ist die Erweiterung der Flüchtlingsdefini-
tion der GFK. Artikel 1 Abs. 1 der OAU-Flüchtlingskonvention definiert den Begriff Flüchtling 
wortgleich zu Art. 1 Abs. 2 GFK. Sie erweitert die Definition jedoch in Art. 1 Abs. 2: 

„Der Begriff „Flüchtling“ gilt auch für jede Person, die aufgrund von äußerer Aggression, Okku-
pation, ausländischer Vorherrschaft oder Ereignissen, die ernsthaft die öffentliche Ordnung stö-
ren, sei es in ihrem gesamten Herkunftsland oder einem Teil davon oder in dem Land, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, gezwungen ist, den Ort, an dem sie für gewöhnlich ihren Wohn-
sitz hatte, zu verlassen, um an einem anderen Ort außerhalb ihres Herkunftslandes oder des Lan-
des, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, Zuflucht zu nehmen.“6  

Der wichtigste Unterschied ist hierbei, dass nicht mehr nur auf die „begründete Furcht“ vor poli-
tischer Verfolgung abgestellt wird, sondern dass die Flüchtlingseigenschaft auch aufgrund von 
Umständen erworben werden kann, die nichts mit einer staatlichen bzw. politischen Verfolgung 
des Individuums zu tun haben. Dies macht die OAU-Flüchtlingsdefinition weitaus flexibler als 
die GFK – sie kann, anders als die GFK, zum Beispiel auch auf Menschen angewandt werden, die 
sich aufgrund von Naturkatastrophen („Ereignisse, die ernsthaft die öffentliche Ordnung stören“) 
dazu gezwungen sehen, ihr Land zu verlassen. Wie die GFK betrachtet auch die OAU-Flücht-
lingskonvention Migration aus rein wirtschaftlichen Gründen bzw. Armut nicht als Flucht.  

Darüber hinaus definieren Art.4 und Art.5 der OAU-Flüchtlingskonvention eine Reihe von Aus-
nahmen. Beispielsweise ist die Konvention nicht auf Personen anzuwenden, die „ein schwerwie-
gendes, nicht politisches Verbrechen außerhalb ihres Zufluchtslandes verübt haben, bevor sie 
von diesem als Flüchtling aufgenommen wurden“ (Art.1 Abs.5 (b)) oder „Handlungen verübt 

 

5 African Union, Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa (Refugee Convention), 
2024, https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005_-_oau_convention_governing_the_specific_as-
pects_of_refugee_problems_in_africa_e.pdf (zuletzt abgerufen am 13. Mai 2024). Deutscher Text (keine offizielle 
Übersetzung): Humanrights.ch, Konvention der Organisation für Afrikanische Einheit zur Regelung der Prob-
leme von Flüchtlingen in Afrika, 2024 https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/070629_OAU_Flchtlings-
konvention.pdf (zuletzt abgerufen am 13. Mai 2024). 

6 Humanrights.ch (Anm. 5). Im englischen Original: „The term “refugee” shall also apply to every person who, 
owing to external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in 
either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual 
residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality.” 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005_-_oau_convention_governing_the_specific_aspects_of_refugee_problems_in_africa_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005_-_oau_convention_governing_the_specific_aspects_of_refugee_problems_in_africa_e.pdf
https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/070629_OAU_Flchtlingskonvention.pdf
https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/070629_OAU_Flchtlingskonvention.pdf
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haben, die den Absichten und Prinzipien der Organisation für Afrikanische Einheit zuwiderlau-
fen“ (Art. 1 Abs. 5 (c)).7  

3. Problemstellungen der Flüchtlingspolitik in Ostafrika 

Ostafrika ist eine Region mit einer im weltweiten Vergleich sehr hohen Zahl von Flüchtlingen. 
Die vier hier behandelten Länder – allen voran Uganda und Kenia – gehören seit Jahrzehnten zu 
den Staaten, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufnehmen. In absoluten Zahlen, aber auch im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung hat Uganda die meisten Menschen aufgenommen. Fast drei 
Prozent der Bevölkerung sind Flüchtlinge oder Asylbewerber (Stand Februar 2024). Uganda ist 
damit das größte Aufnahmeland auf dem afrikanischen Kontinent und steht weltweit unter den 
Aufnahmeländern an sechster Stelle.8 Seit Anfang 2022 hat sich die Zahl der Flüchtlinge in 
Uganda erhöht, während sie in Tansania leicht abnahm, in Ruanda leicht zunahm und in Kenia 
stark erhöhte. 

Formell verfolgen alle vier Staaten eine Flüchtlingspolitik, die sich auf Grundlage des flexibleren 
Flüchtlingsbegriffs der OAU-Flüchtlingskonvention hinsichtlich der Aufnahme von Schutzsu-
chenden „großzügiger“ zeigt als viele andere Länder, die nur die GFK ratifiziert haben. Bei der 
praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. 

Grundsätzlich lassen sich in Afrika zwei Basismodelle bei der praktischen Umsetzung der 
Flüchtlingspolitik beobachten. Das eine Modell stellt auf die (mehr oder weniger zwingende) Un-
terbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Lagern ab, das andere lässt (zumindest auf 
dem Papier) die dezentrale Unterbringung bzw. die Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen zu. Ke-
nia und Tansania setzen auf das erste Modell, und mit Dadaab und Kaguma existieren in Kenia 
zwei der größten Flüchtlingslager der Welt. Uganda wiederum gibt Flüchtlingen sogar ein eige-
nes Stück Land zur selbstständigen Bewirtschaftung – näheres dazu siehe unten. 

Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Lagern 
und/oder fest zugewiesenen Wohnorten hat den Vorteil, dass Güter und Dienstleistungen schnel-
ler und mit geringerem finanziellen, administrativen und logistischen Gesamtaufwand zu den 
Bedürftigen gelangen. Speziell unter den Bedingungen, wie sie in Ländern mit niedrigem Ein-
kommen herrschen, ist die Lagerunterbringung ein effizienter Weg, um Behörden sowie vor allem 
nationalen oder internationalen Hilfsorganisationen – allen voran dem UNHCR – den Zugang zu 
einer möglichst großen Anzahl von Flüchtlingen zu ermöglichen. Die Registrierung, das Asylver-
fahren, die Versorgung mit Nahrung, Wasser, Obdach, Medizin, Bildung usw. einer sehr großen 
Zahl von Menschen lassen sich in Lagern jedenfalls theoretisch effizienter organisieren als bei 
einer dezentralen Unterbringung. In der Praxis ist die Organisation aufgrund von mangelnder 

 

7 Humanrights.ch (Anm. 5). 

8 Europäische Kommission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations: Uganda, 2024, 
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/uganda_en (zuletzt abgerufen am 7. Mai 
2024). Vor Uganda liegen hinsichtlich der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge der Iran (ca.3,4 Mio.), die Tür-
kei (ca. 3,4 Mio.), Deutschland ca. 2,5 Mio.), Kolumbien (ca. 2,5 Mio.) und Pakistan (ca. 2,1 Mio.). Siehe UN-
HCR, Refugee Data Finder, 2024, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=The%20Islamic%20Re-
public%20of%20Iran%20and%20T%C3%BCrkiye%20each%20hosted%203.4,Pakistan%20hos-
ted%202.1%20million%20refugees. (zuletzt abgerufen am 30. Mai 2024).  

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/uganda_en
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=The%20Islamic%20Republic%20of%20Iran%20and%20T%C3%BCrkiye%20each%20hosted%203.4,Pakistan%20hosted%202.1%20million%20refugees
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=The%20Islamic%20Republic%20of%20Iran%20and%20T%C3%BCrkiye%20each%20hosted%203.4,Pakistan%20hosted%202.1%20million%20refugees
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=The%20Islamic%20Republic%20of%20Iran%20and%20T%C3%BCrkiye%20each%20hosted%203.4,Pakistan%20hosted%202.1%20million%20refugees
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Finanzierung, einer sehr großen Zahl von zu versorgenden Menschen, schlechter Infrastruktur 
und zu wenig Personal oft dennoch unzureichend. Trotzdem ist in Entwicklungsländern die Ver-
sorgung mit humanitärer Hilfe o.ä. in Lagern immer noch sehr viel besser zu gewährleisten als 
bei dezentral untergebrachten Flüchtlingen, weshalb selbst in Uganda die meisten Flüchtlinge in 
bestimmten Orten wohnen und ihre formell bestehende Bewegungsfreiheit kaum nutzen. 

Nachteile der sehr großen Flüchtlingslager sind u.a. eine überlastete Infrastruktur, stärkere Anfäl-
ligkeit gegenüber Infektionskrankheiten aufgrund der räumlichen Enge, die Entstehung einer 
Schattenwirtschaft sowie ein höheres Risiko für Kriminalität. Diese Nachteile wiederum sind al-
lerdings nicht auf Flüchtlingslager beschränkt, sondern lassen sich gerade in Entwicklungslän-
dern in nahezu allen Ballungsräumen finden. Die Frage ist ohnehin, ob ein so großes und lange 
bestehendes Flüchtlingslager wie Dadaab sich aus Perspektive der Bewohner noch wesentlich 
von einer „echten“ Stadt unterscheidet. Zwei spezifischere Nachteile der Lager sind die man-
gelnde Integration der Flüchtlinge in die Aufnahmegesellschaft und die fehlenden Möglichkei-
ten, Arbeit zu finden – sofern das nationale Recht Flüchtlingen die Arbeitsaufnahme überhaupt 
gestattet. Zumindest in Kenia sollen die großen Lager daher mittelfristig aufgelöst und durch 
neue Städte ersetzt werden (näheres s.u.). 

4. Uganda 

4.1. Zahlen und Statistiken 

Gesamtbevölkerung: 47,54 Mio. 

Januar 2022: 1,582,922 Flüchtlinge + Asylsuchende9 

Januar 2023: 1,501,581 Flüchtlinge + Asylsuchende10 

Juli 2023: 1,561,634 Flüchtlinge und Asylsuchende11 (davon 1,512,681 Flüchtlinge12) 

Januar 2024: 1,626,056 Flüchtlinge + Asylsuchende13 

 

9 Die Zahl von 1,5 Millionen Flüchtlingen in Uganda im Jahr 2022 bestätigt auch die UNO Flüchtlingshilfe auf: 
UNO Flüchtlingshilfe, Aufnahmeland Uganda, 2024, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-welt-
weit/uganda (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

10 UNHCR, Uganda Comprehensive Refugee Response Portal, 2024, https://data.unhcr.org/en/country/uga (zuletzt 
abgerufen am 3. Mai 2024). 

11 UNHCR Uganda Factsheet - June 2023, Juni 2023, https://reliefweb.int/report/uganda/unhcr-uganda-factsheet-
june-2023 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

12 UNHCR, Republic of Uganda - Country Summary as at 30 June 2023, 2023, https://reliefweb.int/re-
port/uganda/uganda-refugee-policy-review-framework-country-summary-30-june-2023 (zuletzt abgerufen am 3. 
Mai 2024). 

13 UNHCR (Anm. 12). 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/uganda
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/uganda
https://data.unhcr.org/en/country/uga
https://reliefweb.int/report/uganda/unhcr-uganda-factsheet-june-2023
https://reliefweb.int/report/uganda/unhcr-uganda-factsheet-june-2023
https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-policy-review-framework-country-summary-30-june-2023
https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-policy-review-framework-country-summary-30-june-2023
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April 2024: 1,660,524 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 1,611,732 Flüchtlinge)14  

Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Uganda sind Südsudan (fast 60 
Prozent) sowie die Demokratische Republik Kongo (ca. 30 Prozent).15  

4.2. Rechtsrahmen 

Uganda hat die GFK und die OAU-Flüchtlingskonvention ratifiziert. Auf Ebene des nationalen 
Rechtes bilden der Refugees Act von 200616 und die Refugees Regulations von 201017, die die 
Umsetzung des Refugees Acts regeln, den Rahmen.18  

Abschnitt 29 des Refugees Act, informell als „Refugees‘ Bill of Rights“ bezeichnet, legt fest, dass 
Flüchtlinge nahezu die gleichen Rechte und den gleichen Schutz genießen wie ugandische 
Staatsbürger, mindestens jedoch die, die die ugandische Verfassung und die ugandischen Gesetze 
Ausländern geben. Dies gilt international als ein Paradebeispiel eines sehr progressiven Flücht-
lingsrechtes. 

Die Refugees Regulations regeln die Umsetzung des Refugees Acts, insbesondere in den Regelun-
gen in Teil VII, der die Registrierung, Identifizierung und die Dokumentierung von Flüchtlingen 
regelt, d.h. die Detailangaben auf dem Flüchtlingsausweis, die Schaffung eines Flüchtlingsregis-
ters usw., sowie Näheres zum Recht der Flüchtlinge auf Arbeitsaufnahme und auf den Zugang zu 
Land.  

Weiterhin wird der Rechtsrahmen der ugandischen Flüchtlingspolitik und deren Umsetzung ge-
bildet durch 

- das Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) in Uganda, das die humanitären 
Bedürfnisse von Flüchtlingen und der sie aufnehmenden Gemeinden koordiniert, 
 

- den Dritten Nationalen Entwicklungsplan 2020/21-2024/25, der unter anderem zum Ziel 
hat, Planungen für die Bedürfnisse von Flüchtlingen in den Regierungs- und Verwaltungs-
planungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu verankern und die Sammlung 
von Daten über Flüchtlinge zu verbessern,  

 

14 UNHCR, Uganda Population Factsheet, 2023, https://reporting.unhcr.org/uganda-overview-refugees-and-
asylum-seekers-8095 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

15 Europäische Kommission (Anm. 8). 

16 Uganda Legal Information Institute, Refugees Act, 2006, 4. August 2006, https://u-
lii.org/akn/ug/act/2006/21/eng@2006-08-04#:~:text=(1)Notwithstanding%20the%20provisions%20of,re-
turn%20to%20or%20remain%20in (zuletzt abgerufen am 23. Mai 2024). 

17 UNHCR und RefWorld, Uganda: The Refugees Regulations, 2010, 2024, https://www.refworld.org/legal/de-
creees/natlegbod/2010/en/102127 (zuletzt abgerufen am 23. Mai 2024). 

18 Alle Informationen zum Rechtsrahmen der ugandischen Flüchtlingspolitik: ReBuild, IRC Kenya and Uganda 
Refugee Policy and Practice Review, S. 32 – 33, 9. Juni 2022, https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-
10/IRC%20Kenya%20and%20Uganda%20Refugee%20Policy%20and%20Practice%20Review%20-
%209th%20June%202022%20%281%29.pdf (zuletzt abgerufen am 23. Mai 2024). 

https://reporting.unhcr.org/uganda-overview-refugees-and-asylum-seekers-8095
https://reporting.unhcr.org/uganda-overview-refugees-and-asylum-seekers-8095
https://ulii.org/akn/ug/act/2006/21/eng@2006-08-04#:~:text=(1)Notwithstanding%20the%20provisions%20of,return%20to%20or%20remain%20in
https://ulii.org/akn/ug/act/2006/21/eng@2006-08-04#:~:text=(1)Notwithstanding%20the%20provisions%20of,return%20to%20or%20remain%20in
https://ulii.org/akn/ug/act/2006/21/eng@2006-08-04#:~:text=(1)Notwithstanding%20the%20provisions%20of,return%20to%20or%20remain%20in
https://www.refworld.org/legal/decreees/natlegbod/2010/en/102127
https://www.refworld.org/legal/decreees/natlegbod/2010/en/102127
https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-10/IRC%20Kenya%20and%20Uganda%20Refugee%20Policy%20and%20Practice%20Review%20-%209th%20June%202022%20(1).pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-10/IRC%20Kenya%20and%20Uganda%20Refugee%20Policy%20and%20Practice%20Review%20-%209th%20June%202022%20(1).pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-10/IRC%20Kenya%20and%20Uganda%20Refugee%20Policy%20and%20Practice%20Review%20-%209th%20June%202022%20(1).pdf
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- Der Jobs and Livelihoods Integrated Response Plan (JLIRP) for Refugees and Host Commu-

nities 2020/21-2024/25, dessen Ziel es ist, Sicherheit, Eigenverantwortlichkeit, Resilienz 
und Nachhaltigkeit von Flüchtlingsgemeinschaften und der sie aufnehmenden Kommu-
nen zu stärken.   

4.3. Umsetzung 

Uganda geht in der Flüchtlingspolitik einen Weg, der sich nicht nur von dem seiner Nachbarlän-
der, sondern auch von dem der meisten anderen Staaten weltweit unterscheidet. 

Anerkannte Flüchtlinge müssen in Uganda nicht in Lagern leben, haben aber einen Anspruch da-
rauf, sich auf Wunsch in insgesamt 13 festgelegten Siedlungen19 niederzulassen, in denen sie ein 
Stück Land zur Selbstbewirtschaftung erhalten. Sie haben eine Arbeitserlaubnis und genießen 
Bewegungsfreiheit, d.h., dass sie sich auch sonst überall in Uganda niederlassen dürfen. 

In der Praxis sind jedoch sehr viele Flüchtlinge von humanitärer Hilfe abhängig – fast 90 Pro-
zent sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen.20 Das zur Verfügung gestellte Land ist oft zu klein, 
um eine Familie zu ernähren und liegt überdies zumeist in Gegenden mit wenig fruchtbaren Bö-
den, die, weil die Flüchtlinge oft gezwungen sind, sie Jahr für Jahr für den Anbau zu nutzen, 
auch immer unproduktiver werden.21 Hinzu kommen saisonale Ernteausfälle, die z.B. im Jahre 
2023 einige Regionen Ugandas betrafen und für die gesamte dortige Bevölkerung – Einheimische 
und Flüchtlinge – zu einer Verschlimmerung der Lebensmittelunsicherheit führten.22 Der 

 

19 Adjumani, Bidibidi, Imvepi, Kiryandongo, Kyaka II, Kyangwali, Lobule, Nakivale, Oruchinga, Palabek, Palori-
nya, Rhino und Rwamwanja. 

20 German Red Cross, Supporting refugees in Uganda: fighting food insecurity, 2024, https://www.drk.de/en/aid-
worldwide/where-we-work/grc-international-aid-in-africa/uganda/supporting-refugees-in-uganda-fighting-food-
insecurity/#:~:text=The%20situation%20in%20Uganda&text=At%20the%20beginning%20of%202020,ser-
vices%2C%20including%20education%20and%20health. (zuletzt abgerufen am 15. Mai 2024).  

21 Maciej Grześkowiak, When Legal Inclusion is not Enough: the “Uganda Model” of Refugee Protection on the 
Brink of Failure, in: Refugee Survey Quarterly, Volume 43, Issue 1, März 2024, S. 95–112, https://aca-
demic.oup.com/rsq/article/43/1/95/7424201 (zuletzt abgerufen am 16. Mai 2024). Laut Grześkowiak liegt die 
durchschnittliche Größe der Grundstücke bei 900 Quadratmetern. Laut Bundesanstalt für Ernährung und 
Landwirtschaft sind zumindest in Deutschland für die Selbstversorgung nur mit Obst und Gemüse, also ohne 
Getreide oder tierische Produkte wie Milch oder Eier, mindestens 85 Quadratmeter, besser jedoch 140 Quad-
ratmeter pro Person einzuplanen. Schlechter Boden verringert die Erträge deutlich. Siehe Bundesanstalt für 
Ernährung und Landwirtschaft, So gelingt die Selbstversorgung aus eigenem Garten, 9. März 2023, 
https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/230309_Eigener_Garten.html (zuletzt abgerufen 
am 16. Mai 2024). Der durchschnittliche Flüchtlingshaushalt in Uganda besteht aus 6 Personen. Da für eine 
gesunde Ernährung nicht nur Gemüse und Obst, sondern mindestens auch noch Getreide und Hülsenfrüchte 
notwendig sind, reichen 900 Quadratmeter nicht aus, um einen sechsköpfigen Haushalt zu versorgen. Re-
liefweb, Food Security and Nutrition Assessment in Refugee Settlements, Refugee Host Districts, and Kampala, 
Dezember 2023, https://reliefweb.int/report/uganda/food-security-and-nutrition-assessment-refugee-settle-
ments-refugee-host-districts-and-kampala-december-2023#:~:text=The%20average%20house-
hold%20size%20among,household%20size%20of%207.4%20members. (zuletzt abgerufen am 29. Mai 2024). 

22 Siehe IPC, Uganda: Acute Food Insecurity Situation August 2023 - January 2024 and Projection for February - 
June 2024, 27. November 2023, https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156708/ (zu-
letzt abgerufen am 16. Mai 2024). 

https://www.drk.de/en/aid-worldwide/where-we-work/grc-international-aid-in-africa/uganda/supporting-refugees-in-uganda-fighting-food-insecurity/#:~:text=The%20situation%20in%20Uganda&text=At%20the%20beginning%20of%202020,services,%20including%20education%20and%20health
https://www.drk.de/en/aid-worldwide/where-we-work/grc-international-aid-in-africa/uganda/supporting-refugees-in-uganda-fighting-food-insecurity/#:~:text=The%20situation%20in%20Uganda&text=At%20the%20beginning%20of%202020,services,%20including%20education%20and%20health
https://www.drk.de/en/aid-worldwide/where-we-work/grc-international-aid-in-africa/uganda/supporting-refugees-in-uganda-fighting-food-insecurity/#:~:text=The%20situation%20in%20Uganda&text=At%20the%20beginning%20of%202020,services,%20including%20education%20and%20health
https://www.drk.de/en/aid-worldwide/where-we-work/grc-international-aid-in-africa/uganda/supporting-refugees-in-uganda-fighting-food-insecurity/#:~:text=The%20situation%20in%20Uganda&text=At%20the%20beginning%20of%202020,services,%20including%20education%20and%20health
https://academic.oup.com/rsq/article/43/1/95/7424201
https://academic.oup.com/rsq/article/43/1/95/7424201
https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/230309_Eigener_Garten.html
https://reliefweb.int/report/uganda/food-security-and-nutrition-assessment-refugee-settlements-refugee-host-districts-and-kampala-december-2023#:~:text=The%20average%20household%20size%20among,household%20size%20of%207.4%20members
https://reliefweb.int/report/uganda/food-security-and-nutrition-assessment-refugee-settlements-refugee-host-districts-and-kampala-december-2023#:~:text=The%20average%20household%20size%20among,household%20size%20of%207.4%20members
https://reliefweb.int/report/uganda/food-security-and-nutrition-assessment-refugee-settlements-refugee-host-districts-and-kampala-december-2023#:~:text=The%20average%20household%20size%20among,household%20size%20of%207.4%20members
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156708/
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Mangel an Land – der endlichen Ressource schlechthin - führt auch zunehmend zu Landdispu-
ten.23 In den Flüchtlingssiedlungen sind die Möglichkeiten, Arbeit zu finden oder sich selbstän-
dig zu machen, sehr gering. Außerdem ist über die Hälfte aller Flüchtlinge minderjährig.24  

Durch die Abhängigkeit von humanitärer Hilfe in Form von Lebensmittelausgaben, 
medizinischer Versorgung usw. in den Siedlungen wird de facto auch die Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt, denn diese Hilfe steht nur den Bewohnern der Flüchtlingssiedlungen (designated 
areas) zu. Flüchtlinge, die sich, ihre Bewegungsfreiheit nutzend, z.B. in Kampala angesiedelt 
haben, haben kein Recht auf humanitäre Hilfe. Der ugandische Staat und der UNHCR gehen 
dabei von dem Grundsatz aus, dass humanitäre Hilfe priorisiert werden müsse, die sozial und 
wirtschaftlich schwächsten Flüchtlinge eben in den designated areas lebten und man sie dort am 
effektivsten versorgen könne. Die Flüchtlingssiedlungen selbst sind zwar als Siedlungen 
konzipiert, der Übergang zu ungeordneteren Flüchtlingslagern ist jedoch fließend, so daß z.B. 
Malteser International die ugandische Flüchtlingssiedlung Bidibidi mit ca. 200.000 Bewohnern 
als drittgrößtes Flüchtlingslager der Welt bezeichnet.25 

Die systemischen Probleme der Bewohner der Flüchtlingssiedlungen werden durch Finanzie-
rungsschwierigkeiten der humanitären Akteure verschärft. Insbesondere UNHCR und World 
Food Programme (WFP) erhalten immer weniger Gelder und können die Versorgung der Flücht-
linge nicht wie erforderlich aufrechterhalten. Das WFP sah sich 2023 gezwungen, die zuvor 
schon auf 60 Prozent verringerten Essensrationen26 auf 30 Prozent zu senken und bei den Hilfen 
die vulnerabelsten Menschen zu priorisieren.27 Lehrpersonal und Mediziner können ebenfalls 
kaum noch bezahlt werden, sodass mittlerweile ein Lehrer für 90 Kinder zuständig ist und eine 
sehr hohe Zahl medizinischer Leistungen nicht mehr erbracht werden kann. Allein im letzten 
Quartal von 2023 mussten ca. 550.000 ärztliche Leistungen entfallen.    

 

23 Maciej Grześkowiak (Anm. 21). 

24 German Red Cross (Anm. 17). 

25 Maltester International, Refugee camps: challenges and assistance on site, 2024, https://www.malteser-internati-
onal.org/en/current-issues/refugees-and-displacement/refugee-camps.html (zuletzt abgerufen am 27. Mai 2024). 
Das größte Flüchtlingslager der Welt ist der Quelle zufolge Cox’s Bazar in Bangladesh, gefolgt von Dadaab in 
Kenia.  

26 World Food Programme, WFP cuts refugees’ food rations in Uganda as funding declines, 22. Dezember 2022, 
https://www.wfp.org/news/wfp-cuts-refugees-food-rations-uganda-funding-declines (zuletzt abgerufen am       
16. Mai 2024). 

27 Aisling Redden, Uganda: refugees struggle to survive following aid cuts, Africanews am 10. März 2023, 
https://www.africanews.com/2023/10/03/uganda-refugees-struggle-to-survive-following-aid-cuts/ (zuletzt 
abgerufen am 16. Mai 2024). 

https://www.malteser-international.org/en/current-issues/refugees-and-displacement/refugee-camps.html
https://www.malteser-international.org/en/current-issues/refugees-and-displacement/refugee-camps.html
https://www.wfp.org/news/wfp-cuts-refugees-food-rations-uganda-funding-declines
https://www.africanews.com/2023/10/03/uganda-refugees-struggle-to-survive-following-aid-cuts/
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Die Lebensmittelunsicherheit in Teilen Ugandas führte bereits 2022 zu lokalen Konflikten zwi-
schen Flüchtlingen und Einheimischen.28 Auch innerhalb der Flüchtlingssiedlungen gibt es 
manchmal Spannungen zwischen Gruppen unterschiedlicher Ethnie.29 

Grundsätzlich will die ugandische Regierung angesichts dieser Probleme und systemischen 
Schwächen das ugandische Modell der Flüchtlingsaufnahme langfristig tragfähig machen. Sie hat 
auf dem Global Refugee Forum (GRF) im Dezember 2023 sieben Selbstverpflichtungen (pledges) 
abgegeben.  

Damit verpflichtet sich Uganda 

- 300.000 wirtschaftliche Chancen30 für Flüchtlinge und aufnehmende Gemeinden zu schaf-
fen, 
 

- Flüchtlinge und ihre Bedürfnisse im Rahmen der nationalen Planung für die Reduzierung 
der CO2-Emissionen [v.a. durch Reduzierung der Entwaldung für Feuerholz und Acker-
land] zu berücksichtigen,   
 

- die Rolle von nationalen und lokalen Akteuren zu stärken,  
 

- Friedensprozesse als Grundlage für freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge zu unterstützen, 
 

- den Zugang zu elektronischen Reisedokumenten und Geburtsurkunden bis 2027 sicherzu-
stellen, um die Wahrnehmung von sozio-ökonomischen Rechten zu ermöglichen, 
 

- nationale Programme insbesondere in den Bereichen Wasser, Bildung und Gesundheit 
weiterzuführen und im Einklang mit den nationalen Bedürfnissen und Möglichkeiten aus-
zubauen, 
 

- die Transition von humanitärer Hilfe zu nationalen Systemen voranzutreiben.31 

 

28 Beispielsweise beschuldigten einheimische Bauern Bewohner der Flüchtlingssiedlung Palabek des Viehdieb-
stahls. Siehe Cissy Makumbi, South Sudanese refugees on spot over food and animal theft, The Cooperator, 22. 
November 2022, https://thecooperator.news/south-sudanese-refugees-on-spot-over-food-and-animal-theft/ x(zu-
letzt abgerufen am 16. Mai 2024).  

29 Agnes Atewo, Uganda Police Beef up Security after Deadly Clash at Palabek Refugee Camp, Nexusmedia am 2. 
April 2024, https://nexusmedia.ug/uganda-police-beef-up-security-after-deadly-clash-at-palabek-refugee-camp/ 
(zuletzt abgerufen am 16. Mai 2024). 

30 „This shall be realized by including refugees in agricultural value chains, increasing agricultural production 
and productivity, enabling private sector investments, promoting graduation and market systems development 
approaches, increasing access to formal and non-formal vocational skills training, promoting the development 
of market relevant skills and employment creation.“ 

31 UNHCR, Pledges by the Government of Uganda, 28. Dezember 2023, PDF zum Download unter https://data.un-
hcr.org/en/documents/download/105686 (zuletzt abgerufen am 24. Mai 2024). 

https://thecooperator.news/south-sudanese-refugees-on-spot-over-food-and-animal-theft/
https://nexusmedia.ug/uganda-police-beef-up-security-after-deadly-clash-at-palabek-refugee-camp/
https://data.unhcr.org/en/documents/download/105686
https://data.unhcr.org/en/documents/download/105686
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5. Kenia 

5.1. Zahlen und Statistiken 

Die Quellen zu Kenia sind in ihren Angaben nicht einheitlich – einige weisen die Zahl der 
Flüchtlinge aus, andere ihren Prozentsatz, und weitere geben nur die Gesamtzahl der in Kenia 
schutzsuchenden Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt an. 

Gesamtbevölkerung (2024): ca. 54,03 Mio. 

Januar 2022: 540,068 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 481,058 Flüchtlinge)32 

Juli 2022: 555,183 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 89 Prozent Flüchtlinge)33 

November 2022: 568,325 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 89 Prozent Flüchtlinge)34 

Mai 2023: mehr als 580,000 Flüchtlinge + Asylsuchende35 

Januar 2023: mehr als 577,000 Flüchtlinge + Asylsuchende36 

April 2024: 767,294 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 555,021 Flüchtlinge)37 

Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen und Asylsuchenden sind Somalia (54 Prozent), gefolgt 
von Südsudan (24,5 Prozent), die Demokratische Republik Kongo (8,9 Prozent) and Äthiopien 
(5,8 Prozent).38 Weitere Herkunftsländer sind Ruanda, Uganda, Burundi, Eritrea und Sudan. 

 

32 UNHCR, Kenya – Refugee Policy Review Framework – Kenya Country Summary as at 31 December 2021, 2022, 
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-refugee-policy-review-framework-country-summary-31-december-
2021- (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

33 UNHCR, Kenya – Registered refugees and asylum-seekers as of 30 June 2022, 2022, https://data.un-
hcr.org/en/documents/details/94275 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

34 UNHCR, Kenya – Registered refugees and asylum-seekers as of 31 October 2022, 2022, https://reliefweb.int/re-
port/kenya/kenya-registered-refugees-and-asylum-seekers-31-october-2022 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

35 USAID, Kenya Refugee Program, 14. April 2023, https://www.usaid.gov/kenya/document/apr-14-2023-kenya-
refugee-program (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

36 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Wertepartner und Wirtschaftsmotor, 
2024, https://www.bmz.de/de/laender/kenia (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

37 UNHCR Operational Data Portal, Refugees and Asylum Seekers in Kenya, 2024, https://data.un-
hcr.org/en/country/ken (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

38 UNHCR (Anm. 10). In der Quelle steht im Erläuterungstext zu den Hauptherkunftsländern die Nationalität der 
Schutzsuchenden, wobei u.a. von „Congolese“ geschrieben wird. Die weitere Lektüre der Quelle verdeutlicht, 
dass es sich dabei um Menschen der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und nicht aus dem Staat Kongo 
handelt. 

https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-refugee-policy-review-framework-country-summary-31-december-2021-
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-refugee-policy-review-framework-country-summary-31-december-2021-
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94275
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94275
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-registered-refugees-and-asylum-seekers-31-october-2022
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-registered-refugees-and-asylum-seekers-31-october-2022
https://www.usaid.gov/kenya/document/apr-14-2023-kenya-refugee-program
https://www.usaid.gov/kenya/document/apr-14-2023-kenya-refugee-program
https://www.bmz.de/de/laender/kenia
https://data.unhcr.org/en/country/ken
https://data.unhcr.org/en/country/ken
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5.2. Rechtsrahmen 

Rechtliche Grundlage der kenianischen Flüchtlingspolitik ist der Refugee Act von 2021, der im 
Februar 2022 in Kraft trat und den Refugee Act von 2006 ersetzte.39 Kenia hat sowohl die GFK als 
auch die OAU-Flüchtlingskonvention ratifiziert und der Refugee Act bezieht sich ausdrücklich 
auf diese Abkommen sowie das New Yorker Protokoll. Das Gesetz definiert Flüchtlinge und 
Asylsuchende wie die OAU-Flüchtlingskonvention, die, siehe oben, die Definition der GFK er-
weitert. 

Der Refugee Act dehnt den Anwendungsbereich der beiden Abkommen sowie aller kenianischen 
Gesetze und Verordnungen auf alle Flüchtlinge und Asylsuchende in Kenia aus. Wer nach Kenia 
flüchtet, erhält zunächst den Status eines Asylsuchenden. Wird Asyl gewährt, dann wird aus 
dem Asylsuchenden ein anerkannter Flüchtling. Über den Antrag von Asylsuchenden muss die 
zuständige Behörde innerhalb von 90 Tagen entscheiden. Anerkannte Flüchtlinge erhalten – vor-
behaltlich gesetzlicher Regelungen – Zugang zum Arbeitsmarkt, das Recht auf freie Berufsaus-
übung und Unternehmensgründung. Die Freizügigkeit ist grundsätzlich eingeschränkt, über die 
Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts kann die zuständige Behörde auf Antrag entscheiden. 
Eine Einbürgerung von Flüchtlingen sieht das Gesetz nicht vor. 

5.3. Umsetzung 

Etwa 87 Prozent aller Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlinge in Kenia leben in den Flücht-
lingslagern Kakuma und Dadaab, die zu den größten Flüchtlingslagern der Welt gehören und je-
weils die Bevölkerungszahl einer Großstadt haben. Dort leben derzeit auch noch etwa 10.000 
Menschen, die zwar schon vom dort tätigen UNHCR, aber noch nicht von den kenianischen Be-
hörden erfasst wurden. Den größten Teil der Bewohner der Lager, ca. 77 Prozent, machen Frauen 
und Kinder aus. Die Lager befinden sich in den Landkreisen Turkana und Garissa, die innerhalb 
Kenias zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten gehören. Sowohl die gesellschaftliche als 
auch die wirtschaftliche Integration der Flüchtlinge wird hierdurch stark erschwert. 

Um diese Integration zu verbessern und die Regelungen des Refugee Act, die Flüchtlingen z.B. 
die Arbeitsaufnahme gestatten, umzusetzen, hat die kenianische Regierung im Jahre 2022 den so-
genannten Shirika-Plan angekündigt. Kernstück des Plans ist die Transformation der Flücht-
lingslager in regelrechte Siedlungen und ihre Verknüpfung mit den jeweiligen Entwicklungsplä-
nen für die Landkreise Turkana und Garissa. Die Integration der Flüchtlinge soll also auch der 
wirtschaftlichen Entwicklung dieser beiden marginalisierten Regionen dienen. Shirika steht für 
Socioeconomic Hubs for Integrated Refugee Inclusion in Kenya (Sozioökonomische Zentren für 
integrierte Flüchtlingsinklusion in Kenia), bedeutet im Swahili jedoch auch „Zusammenkunft.“40 

 

39 Kenya Law Reports, Refugees Act of 2021, 2024, http://kenyalaw.org:8181/exist/rest/db/kenyalex/Kenya/Legis-
lation/English/Acts%20and%20Regulations/R/Refugees%20Act%20-%20No.%2010%20of%202021/docs/Refu-
geesAct10of2021.pdf (zuletzt abgerufen am 14. Mai 2024). 

40 Sarah Miller und David Kitenge, Context News: Kenya’s Bold New Shirika Refugee Plan is Model for Future, 
November 2024, https://www.refugeesinternational.org/kenyas-bold-new-shirika-refugee-plan-is-model-for-fu-
ture/ (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2024). Trotz der Überschrift liefert die Quelle jedoch nichts zur konkreten 
Umsetzung des Shirika-Plans. 

http://kenyalaw.org:8181/exist/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/R/Refugees%20Act%20-%20No.%2010%20of%202021/docs/RefugeesAct10of2021.pdf
http://kenyalaw.org:8181/exist/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/R/Refugees%20Act%20-%20No.%2010%20of%202021/docs/RefugeesAct10of2021.pdf
http://kenyalaw.org:8181/exist/rest/db/kenyalex/Kenya/Legislation/English/Acts%20and%20Regulations/R/Refugees%20Act%20-%20No.%2010%20of%202021/docs/RefugeesAct10of2021.pdf
https://www.refugeesinternational.org/kenyas-bold-new-shirika-refugee-plan-is-model-for-future/
https://www.refugeesinternational.org/kenyas-bold-new-shirika-refugee-plan-is-model-for-future/
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Gegenwärtig ist die Umsetzung dieser rechtlichen (Refugee Act) und politischen (Shirika-Plan) 
Vorgaben des Flüchtlingsmanagements Gegenstand laufender Abstimmung zwischen verschiede-
nen staatlichen Stellen auf unterschiedlichen Ebenen sowie zwischen Kenia und seinen interna-
tionalen Partnern und beteiligten VN-Organisationen, insbesondere mit dem UNHCR. Es lassen 
sich derzeit noch keine Aussagen über die endgültigen Inhalte des Shirika-Plans sowie die konk-
ret geplanten Schritte zu dessen Umsetzung (und zu der des Refugee Act) treffen. Das jüngste ver-
fügbare Update zum Plan ist von Juli 2023.41 Darin wird zwar erwähnt, dass der Plan ab Ende 
2023 umgesetzt werden solle, bisher ist dies jedoch noch nicht geschehen. 

Zwar ist der Refugee Act deutlich konkreter, doch scheitert die Umsetzung einzelner Bestimmun-
gen in der Realität oft an der Unvereinbarkeit mit gesetzlichen Regelungen aus anderen Berei-
chen, wie bspw. den hohen Anforderungen an die Beantragung einer Arbeitserlaubnis nach dem 
Gesetz über Staatsbürgerschaft und Einwanderung.  

Rein praktisch ist die Arbeitsaufnahme z.B. dadurch erschwert, dass das Gesetz vorsieht, dass 
Ausländer – also auch Flüchtlinge - ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen bei den zustän-
digen kenianischen Behörden anerkennen lassen müssen.42 Dies bedeutet, dass die entsprechen-
den Nachweise zunächst einmal vorhanden sein müssen. Hat ein Flüchtling entsprechenden 
Zeugnisse dabei, was im Kontext von Flucht und Vertreibung oft nicht der Fall ist, muss er oder 
sie (auf eigene Kosten) nach Nairobi reisen und bei den zuständigen Behörden vorstellig werden. 
Die Anerkennung erfordert dann noch einmal längere Zeit und einige Qualifikationen müssen 
durch erneute Prüfungen, z.B. vor der Anwaltskammer, noch einmal nachgewiesen werden.  

Auch der Zugang zu Finanz- und Telekommunikationsdienstleistungen ist de facto einge-
schränkt, da Banken und Telekommunikationsanbieter die Ausweisdokumente für Flüchtlinge 
oft nicht als Identitätsnachweis akzeptieren.43 Der Refugee Act schuf jedoch immerhin eine neue 
Art von Ausweisdokument, das rechtlich dem Ausweis anderer in Kenia registrierter Ausländer 
gleichgestellt sein soll.44 Im Hinblick auf die Telekommunikationsanbieter soll ein Telekommuni-
kationsgesetz die Gleichbehandlung regeln, es liegt bislang aber nur als Entwurf vor.45 

 

41 Government of Kenya und UNHCR, Government of Kenya SHIRIKA Plan: An Update, Juli 2023, PDF-Datei zum 
Download unter  https://data.unhcr.org/en/documents/download/104460#:~:text=The%20Shi-
rika%20Plan%20is%20the,%2C%20Turkana%2C%20and%20urban%20areas. (zuletzt abgerufen am 21. Mai 
2024). 

42 Alle Informationen dieses Absatzes: Izza Leghtas und David Kitenge, What Does Kenya’s New Refugee Act 
Mean for Economic Inclusion?, Refugees International am 4. Mai 2022, https://www.refugeesinternatio-
nal.org/what-does-kenyas-new-refugee-act-mean-for-economic-inclusion/ (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2024). 

43 Elizabeth Deng, Jean Paul Kasika und Pauline Wesolek, OPINION: Improve mobile access for refugees in Kenya, 
24. Juni 2020, https://news.trust.org/item/20200624135620-xutlq/ (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2024). 

44 Izza Lekthas und David Kitenge (Anm. 42). 

45 Republic of Kenya – Ministry of Information, Communications, and the Digital Economy, The Kenya Infor-
mation and Communications (Registration of Telecommunications Service Subscribers) Regulations, 2022, 
https://ict.go.ke/wp-content/uploads/2022/05/Draft-Kenya-Information-and-Communication-Registration-of-
telecommunications-service-subscribers-Regulations-2022.pdf (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2024). 

https://data.unhcr.org/en/documents/download/104460#:~:text=The%20Shirika%20Plan%20is%20the,,%20Turkana,%20and%20urban%20areas
https://data.unhcr.org/en/documents/download/104460#:~:text=The%20Shirika%20Plan%20is%20the,,%20Turkana,%20and%20urban%20areas
https://www.refugeesinternational.org/what-does-kenyas-new-refugee-act-mean-for-economic-inclusion/
https://www.refugeesinternational.org/what-does-kenyas-new-refugee-act-mean-for-economic-inclusion/
https://news.trust.org/item/20200624135620-xutlq/
https://ict.go.ke/wp-content/uploads/2022/05/Draft-Kenya-Information-and-Communication-Registration-of-telecommunications-service-subscribers-Regulations-2022.pdf
https://ict.go.ke/wp-content/uploads/2022/05/Draft-Kenya-Information-and-Communication-Registration-of-telecommunications-service-subscribers-Regulations-2022.pdf
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Zudem überschreitet die Bearbeitungszeit von Asylanträgen in der Regel die gesetzliche 90-Ta-
ges-Frist, auch aufgrund eines umfangreichen „Rückstaus“ von Anträgen.46 Derzeit sind 72 Pro-
zent der Geflüchteten als Flüchtlinge anerkannt, ca. 212.000 Anträge sind in der Bearbeitung. Die 
Anerkennungsquote liegt jedoch bei 100 Prozent.47  

6. Tansania 

6.1. Zahlen und Statistiken 

Tansania hat in absoluten Zahlen deutlich weniger Flüchtlinge aufgenommen als Uganda und 
Kenia und im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weniger als Ruanda (s.u.). 

Gesamtbevölkerung: 65,5 Mio. 

Januar 2022: 247,070 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Januar 2023: 247,965 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Januar 2024: 242,525 Flüchtlinge + Asylsuchende 

März 2024: 242,942 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 201,837 Flüchtlinge)48 

April 2024: 241,883 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Die meisten in Tansania Schutzsuchenden stammen aus Burundi (ca. zwei Drittel aller Flücht-
linge) und der Demokratischen Republik Kongo (DRC).  

Die meisten Asylbewerber und Flüchtlinge leben im Nordwesten Tansanias, die große Mehrheit 
(ca. 83 Prozent) in den Flüchtlingslagern Nyarugusu und Nduta sowie in den umliegenden Ort-
schaften (ca. 17 Prozent).49 Nur 0,1 Prozent leben in Städten. Etwa 55 Prozent der Flüchtlinge 
und Asylbewerber sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.  

 

46 AReL (Action for Refugee Life), The Problem - Part Two: Documentation Challenges (Moving Beyond The Com-
plexities Of Identity Status In Kenya), 2024, https://refugeelife.org/blog/the-problem/the-problem-part-two-doc-
umentation-challenges-navigating-the-complex-labyrinth-of-identity-status-in-kenya (zuletzt abgerufen am 21. 
Mai 2024). 

47 Laenderdaten.info, Asylanträge und Flüchtlinge in Kenia, 2023, https://www.laenderdaten.info/Afrika/Ke-
nia/fluechtlinge.php (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2024). 

48 UNHCR, Tanzania Refugee Population Update, 19. Februar 2024, https://reliefweb.int/report/united-republic-
tanzania/tanzania-refugee-population-update-29-february-2024, 2024 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

49 Stand: Juni 2023. Siehe Yvette Ruzibiza und Simon Turner, Tanzania’s Open Door to Refugees Narrows, Migra-
tion Policy Institute am 24. August 2023, https://www.migrationpolicy.org/article/tanzania-refugee-policy (zu-
letzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

https://refugeelife.org/blog/the-problem/the-problem-part-two-documentation-challenges-navigating-the-complex-labyrinth-of-identity-status-in-kenya
https://refugeelife.org/blog/the-problem/the-problem-part-two-documentation-challenges-navigating-the-complex-labyrinth-of-identity-status-in-kenya
https://www.laenderdaten.info/Afrika/Kenia/fluechtlinge.php
https://www.laenderdaten.info/Afrika/Kenia/fluechtlinge.php
https://reliefweb.int/report/united-republic-tanzania/tanzania-refugee-population-update-29-february-2024
https://reliefweb.int/report/united-republic-tanzania/tanzania-refugee-population-update-29-february-2024
https://www.migrationpolicy.org/article/tanzania-refugee-policy
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6.2. Rechtsrahmen 

Tansania hat die GFK und die OAU-Flüchtlingskonvention ratifiziert. Den nationalen Rechtsrah-
men bildet der Refugees Act von 1998, der die erweitere Flüchtlingsdefinition der OAU-Konven-
tion beinhaltet (Art.4 (1) a) und b).50 Art.4 (1) c) besagt, dass Schutzsuchende, die zu einer durch 
die Regierung öffentlich (d.h. durch Veröffentlichung in der Government Gazette) definierten 
Gruppe gehören, den Flüchtlingsstatus prima facie erhalten können.  

Der Refugees Act ist ein detailliertes Gesetz. Es legt unter anderem fest, dass Flüchtlinge in der 
Regel in einem Flüchtlingslager bzw. bestimmten Gebiet (designated area) untergebracht sein sol-
len, welches sie nicht ohne Autorisierung verlassen dürfen (Art. 16 – 19). 

Besonders hervorzuheben ist das System der begrenzten Selbstverwaltung der Asylbewerber und 
Flüchtlinge, das der Refugees Act schafft. 

6.3. Umsetzung 

Zur Umsetzung des Refugees Acts wurde 2003 vom Innenministerium ein Grundlagenpapier, die 
National Refugees Policy, verabschiedet.51 Sowohl der Refugees Act als auch die National Refu-
gees Policy sind Ergebnis einer langsamen Abkehr von einer Politik, die jahrzehntelang verhält-
nismäßig großzügig gewesen war.  

Seit den 1990er Jahren handhabt Tansania die Aufnahme von Flüchtlingen immer restriktiver.52 
Anlass war eine starke Zunahme von Flüchtlingen aus dem benachbarten Ruanda infolge des 
dortigen Völkermordes (so kamen z.B. binnen 24 Stunden 100.000 ruandische Flüchtlinge über 
einen einzigen Grenzübergang nach Tansania). Im Jahre 2018 verließ Tansania das Comprehen-
sive Refugee Response Framework, einen Vorläufer des Global Compact on Migration. In der 
Folge wurde in Lagern lebenden Flüchtlingen die Aufnahme einer geregelten Arbeit erschwert 
oder sogar verboten, z.B., in dem Märkte in den Lagern geschlossen wurden. Im Jahre 2021 wurde 
der tansanischen Regierung vorgeworfen, tausende Menschen zwangsweise nach Mosambik zu-
rückgeschickt zu haben. 

Bei der National Refugees Policy handelt es sich um ein relativ allgemein gehaltenes Dokument, 
das Ziele und Absichten formuliert. Das überragende Ziel („mission“) der tansanischen Flücht-
lingspolitik wird wie folgt definiert: 

„Die Aufgabe der Flüchtlingspolitik des Landes ist, zwei zusammenhängende Vorgaben zu errei-
chen. Auf der einen Seite soll die Flüchtlingspolitik die Erfüllung der völkerrechtlichen und ver-
fassungsmäßigen Pflichten der Vereinigten Republik Tansania sicherstellen und auf der anderen 
Seite direkt und indirekt die nationalen Interessen und Prioritäten widerspiegeln. Die 

 

50 Open Law Africa, Refugees Act, 1998 – Tanzania, 2024, https://tanzlii.org/akn/tz/act/1998/9/eng@2002-07-31 
(zuletzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

51 UNHCR, Tanzania: The National Refugee Policy, 2024, https://www.refworld.org/policy/strategy/natleg-
bod/2003/en/122869 (zuletzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

52 Alle Angaben dieses Absatzes: Yvette Ruzibiza und Simon Turner (Anm. 49). 

https://tanzlii.org/akn/tz/act/1998/9/eng@2002-07-31
https://www.refworld.org/policy/strategy/natlegbod/2003/en/122869
https://www.refworld.org/policy/strategy/natlegbod/2003/en/122869
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wichtigsten dieser Prioritäten betreffen die Zielsetzung der Migrationskontrolle, den Vorrang von 
Recht und Ordnung, [den Kampf gegen] stetig ansteigende Kriminalität in den flüchtlingsaufneh-
menden Gebieten, [den Kampf gegen] Umweltzerstörung, verschiedene Aspekte der nationalen 
und staatlichen Sicherheit, soziale und wirtschaftliche Interessen sowie bilaterale, regionale und 
internationale Beziehungen.“53  

Beispielsweise wird anerkannt, dass Flüchtlinge am besten selbst für sich sorgen und daher ar-
beiten können sollten, zugleich aber betont, dass Tansania selbst ein Arbeitslosigkeitsproblem 
habe und jede Förderung der Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen den Bedürfnissen Tansanias 
und der einheimischen Bevölkerung untergeordnet sein müsse, weshalb die Regierung sich nur 
darauf festlegt, „kleine einkommengenerierende Aktivitäten innerhalb der Flüchtlingslager“ zu 
erlauben.54 

Die National Refugees Policy führt darüber hinaus eine Reihe von negativen Effekten der Flücht-
lingsaufnahme an. Abschnitt Vier des Papiers erwähnt z.B. eine Zunahme der Kriminalität in den 
Gegenden, in denen Flüchtlinge aufgenommen werden; des Weiteren die Zerstörung der Umwelt 
bzw. von Eigentum der lokalen Gemeinden.55 Dementsprechend strebt die Regierung an, mit 
Hilfe der internationalen Gemeinschaft mehr Polizeikräfte in den designated areas zu stationie-
ren und zusammen mit dem UNHCR und anderen Akteuren Entschädigungsmechanismen für 
ggf. von Umwelt- und Eigentumsschäden betroffenen Gemeinden und Individuen zu entwickeln. 
Außerdem wird in dem Papier festgehalten, dass die Aufnahme einer großen Zahl von Menschen 
in einem unterentwickelten Land wie Tansania, bzw. in dessen am wenigsten entwickelten Regi-
onen, eine erhebliche Belastung für das Land bzw. diese Gegenden ist, der mit einer Stärkung der 

 

53 Im engl. Original: „The country's refugee policy mission is to fulfill two inter-related objectives. On the one 
hand the policy is constructed to reflect the fulfillment of the international and constitutional obligations of the 
government of the United Republic of Tanzania and on the other to reflect directly and indirectly national 
interests and priorities. The most important of these priorities concern the migration control objectives, 
prevalence of law and order, ever rising criminality in refugee hosting areas, environmental degradation, 
various aspects of national and state security, social and economic interests, as well as bilateral, regional and 
international relations.“ National Refugees Policy, Chapter One, 7) – Mission Statement. Übersetzung durch den 
Verfasser. 

54 „As far as refugees [are] concerned, the government will allow small income generating activities to be under-
taken within the camps.” UNHCR (Anm. 51). 

55 „The government takes the issue of the increase in criminality in refugee hosting areas seriously. It is noted that 
refugee affected areas are barely equipped with adequate resources, both human and physical to cope with this 
problem. In this regard the government will continue to solicit more support from the international community 
so that law enforcement organs (the judiciary, police, prisons, wildlife divisions and local governments) are 
properly equipped in their endeavours to suppress crimes in refugee hosting areas.“ 
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Entwicklungshilfen (von Seiten der internationalen und bilateralen Geber) begegnet werden 
müsse.56 

Die konkretesten Aussagen in dem Grundlagenpapier betreffen Vorgaben wie für die maximale 
Zahl der Flüchtlinge in den Lagern (50.000 Personen), ihre Entfernung von der Landesgrenze 
(„nicht zu weit von der Grenze, aber mindestens 50 Kilometer“, und zwar ausdrücklich, um die 
freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge zu vereinfachen), die maximale Größe des jedem Flücht-
lingshaushaltes gegebenem57 Grundstücks (35 x 35 Meter) oder die Mindestentfernung zwischen 
den Flüchtlingslagern (30 km). 

Besonderen Augenmerk legt die tansanische Regierung auf die freiwillige Rückkehr von Flücht-
lingen. Die National Refugees Policy stellt z.B. die Bildungsangebote für Flüchtlinge explizit in 
den Kontext der Rückkehr.58  

Der Grundsatz, dass die Aufnahme von Flüchtlingen nur temporär ist, betrifft vor allem die Re-
patriierung burundischer Flüchtlinge. Seit 2017 kehrten im Rahmen eines Regierungsprogramms 
für die freiwillige Rückkehr 140.000 Menschen aus Tansania nach Burundi zurück.59   

Gleichzeitig hat die restriktivere Linie der tansanischen Regierung und die dadurch verschlech-
terten Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern aber auch den ungewollten Effekt, dass viele 
Flüchtlinge die Lager unerlaubt verlassen und sich andernorts niederlassen.60 

 

56 „The presence of large numbers of refugees in sparsely populated and remote areas of a poor country like 
Tanzania increases competition between the refugee population and the local community for resources and 
socio-economic benefits. Therefore, it remains the shared responsibility of the international community to 
support the capacity of host states to receive and protect refugees [….] development assistance needs to be 
extended to refugee hosting areas so as to balance the level of services in the camps and those available in the 
surrounding areas.“ National Refugees Policy, Chapter 4 – Administration and Management, Burden Sharing as 
a Global Responsibility, 21). 

57 Es wird ausdrücklich festgehalten, dass Flüchtlinge kein Landeigentum haben dürfen. Allerdings gilt dies in 
Tansania für alle Menschen: alles Land ist Staatseigentum. Siehe Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestages, Landrechte und Landkonflikte in Kenia, Uganda und Tansania, WD 2 - 3000 - 015/24, S. 11, 21. 
März 2024, https://www.bundestag.de/resource/blob/999620/fad94440cbc8a9ed7e6323693b3e7d3d/WD-2-015-
24-pdf.pdf (zuletzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

58 „It is emphasized that the nature of education given should focus on repatriation and reintegration in their 
countries of origin. Special efforts will be made to secure examinations from their countries of origin and 
corresponding certification. On post primary education emphasis shall be put on vocational training in order to 
facilitate self-employment upon their return to their countries of origin.“ National Refugees Policy, Chapter 5, v) 
– Strategy on Education, 30 - 31. 

59 UNHCR, United Republic of Tanzania, 2024, https://reporting.unhcr.org/operational/operations/united-repub-
lic-tanzania#:~:text=As%20of%20mid%2D2022%2C%20Tanzania,%2C%20Tur-
key%2C%20Uganda%20and%20Yemen. (zuletzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

60 Yvette Ruzibiza und Simon Turner (Anm. 49). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/999620/fad94440cbc8a9ed7e6323693b3e7d3d/WD-2-015-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/999620/fad94440cbc8a9ed7e6323693b3e7d3d/WD-2-015-24-pdf.pdf
https://reporting.unhcr.org/operational/operations/united-republic-tanzania#:~:text=As%20of%20mid-2022,%20Tanzania,,%20Turkey,%20Uganda%20and%20Yemen
https://reporting.unhcr.org/operational/operations/united-republic-tanzania#:~:text=As%20of%20mid-2022,%20Tanzania,,%20Turkey,%20Uganda%20and%20Yemen
https://reporting.unhcr.org/operational/operations/united-republic-tanzania#:~:text=As%20of%20mid-2022,%20Tanzania,,%20Turkey,%20Uganda%20and%20Yemen
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7. Ruanda61 

7.1. Zahlen und Statistiken62 

Gesamtbevölkerung: 13,78 Mio. 

Dezember 2021: 127,112 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Januar 2022: 127,012 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Dezember 2022: 126,967 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Januar 2023: 126,919 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Dezember 2023: 134,593 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Januar 2024: 135,343 Flüchtlinge + Asylsuchende (davon 110,889 Flüchtlinge63) 

April 2024: 135,109 Flüchtlinge + Asylsuchende 

Die meisten Flüchtlinge in Ruanda stammen aus der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und 
Burundi. Seit 2020, d.h. seit einer Stabilisierung der politischen Lage in Burundi, sind über 
30.000 Menschen aus Burundi wieder dorthin zurückgekehrt. Die Zunahme der Gesamtzahl der 
Schutzsuchenden seit 2020 erklärt sich durch einen Anstieg der Ankünfte aus der DRC. 

7.2. Rechtsrahmen64 

Ruanda hat die GFK und die OAU-Flüchtlingskonvention ratifiziert. Die nationale Rechtsgrund-
lage bildet das Gesetz über Flüchtlinge von 2014. Dieses definiert Flüchtlinge im Einklang mit 
den beiden völkerrechtlichen Konventionen, d.h. wortgleich. 

Die Entscheidung über den Flüchtlingsstatus soll laut Gesetz binnen 45 Tagen (Art. 9 Abs. 1 des 
Flüchtlingsgesetzes) durch eine Kommission getroffen werden, deren Zusammensetzung eben-
falls durch das Gesetz geregelt wird: Mitglieder sind Vertreter von insgesamt elf Ministerien und 
Behörden (Art. 5). 

 

61 Das Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Ruanda ist nicht Gegenstand dieses Sachstandes. Es 
handelt sich hierbei nicht um einen Teil der ruandischen Flüchtlingspolitik, sondern betrifft die britische.  

62 Soweit nicht durch Fußnote anderweitig vermerkt, stammen alle Zahlen zu Ruanda aus: UNHCR, Operational 
Data Portal Rwanda, https://data.unhcr.org/en/country/rwa (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

63 WFP Rwanda Country Brief, März 2024, https://reliefweb.int/report/rwanda/wfp-rwanda-country-brief-january-
2024, 2024 (zuletzt abgerufen am 3. Mai 2024). 

64 Alle Informationen über das Gesetz: UNHCR/RefWorld, Rwanda: Law No. 13ter/2014 of 21/05/2014 relating to 
refugees, 2001 - 2024, https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2014/en/101192 (zuletzt abgerufen 
am 15. Mai 2024). 

https://data.unhcr.org/en/country/rwa
https://reliefweb.int/report/rwanda/wfp-rwanda-country-brief-january-2024
https://reliefweb.int/report/rwanda/wfp-rwanda-country-brief-january-2024
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2014/en/101192
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Schutzsuchenden, die infolge eines Massenzustroms Ruanda erreichen, kann durch Entschei-
dung des zuständigen Ministers der Flüchtlingsstatus prima facie, d.h. ohne individuelle Prü-
fung, zuerkannt werden (Art. 13), wobei eine individuelle Prüfung dennoch vorgenommen wer-
den kann. Diese Flüchtlinge müssen dann laut Art. 23 Abs. 1 „in einem von der Grenze entfern-
ten Flüchtlingslager“ untergebracht werden.65 Einzelne Flüchtlinge, die nicht als Teil einer 
Gruppe den Flüchtlingsstatus prima facie zuerkannt bekommen haben, haben ein Recht auf Un-
terbringung in einem Flüchtlingslager, wenn sie dies wünschen, müssen aber nicht zwingend 
dort untergebracht werden. Flüchtlinge oder Asylbewerber, die einmal offiziell in einem Lager 
angesiedelt wurden, müssen dort ihren Wohnsitz haben und dürfen sich nur dann einen außer-
halb des Lagers suchen, wenn sie eine individuelle Erlaubnis des zuständigen Ministers erhalten 
haben (Art.25). 

7.3. Umsetzung 

Wie aus dem Gesetz ersichtlich, setzt Ruanda prinzipiell auf das Flüchtlingslager-Modell. Über 
90 Prozent aller Flüchtlinge leben in insgesamt fünf Lagern (Kiziba, Nyabiheke, Mahama, Kigeme 
and Mugombwa). Keines dieser Lager befindet sich in der Nähe einer Großstadt. Darüber hinaus 
gibt es größere Flüchtlingsunterkünfte in den Städten Kigali, Huye und Nyamata.66 

Dennoch unterscheidet sich die ruandische Flüchtlingspolitik von der von z.B. Kenia: Ruanda 
verfolgt (bereits) eine Flüchtlingspolitik, die es Flüchtlingen ermöglichen soll, eigenverantwort-
lich für sich zu sorgen.67 Asylbewerber werden zunächst in einem der fünf Lager untergebracht 
und müssen dort wohnen. Anerkannte Flüchtlinge dürfen eine Arbeit annehmen und sich auch 
selbstständig machen. Sie sind zwar fast alle in einem der fünf Lager registriert und haben auf 
Wunsch einen Anspruch darauf, in einem dieser Lager unterzukommen bzw. weiter dort wohnen 
zu bleiben, dürfen sich jedoch frei im Land bewegen und überall im Lande eine Arbeit annehmen 
und ausüben. 

Tatsächlich sind die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge jedoch sehr begrenzt. Diskriminierung, 
Sprachschwierigkeiten und Mangel an Qualifikationen stellen große Hürden dar. Die Lager befin-
den sich zudem in eher abgelegenen und wirtschaftlich marginalisierten Gebieten. Innerhalb der 
Lager gibt es zwar einige Unternehmer und Unternehmerinnen, ihre Unternehmen sind jedoch 
klein und im informellen Sektor angesiedelt. In den Lagern tätige Hilfsorganisationen stellen 
zwar zuweilen Flüchtlinge ein, doch sind solche Stellen rar und überdies nicht gut bezahlt. 

 

65 „Refugees coming in mass influx situations shall be transferred to a settlement camp distant from the border.” 
Das Gesetz lässt unklar, was mit „von der Grenze entfernt“ (engl.: distant, frz.: eloigné) gemeint ist. Zumindest 
das Lager Mahama befindet sich direkt am Kagera-Nil, dem Grenzfluss zu Tansania, allerdings nicht in unmit-
telbarer Nähe zu einem Grenzübergang. 

66 UNHCR, Rwanda Refugee Response Plan 2023, Karte auf Seite 3, 2023, PDF-Datei zum Download unter: 
https://data.unhcr.org/en/documents/details/103375 (zuletzt abgerufen am 22. Mai 2024). 

67 Alle Informationen dieses und des folgenden Absatzes: Izza Leghtas und David Kitenge, Turning Policy into 
Reality: Refugees’ Access to Work in Rwanda, Refugees International am 14. September 2023, https://www.refu-
geesinternational.org/reports-briefs/turning-policy-into-reality-refugees-access-to-work-in-rwanda/ (zuletzt abge-
rufen am 21. Mai 2024). 
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Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 2 - 3000 - 028/24 

Seite 21 

Die große Mehrheit der Flüchtlinge ist daher auf humanitäre Hilfe angewiesen, die größtenteils 
vom UNHCR und anderen internationalen bzw. ausländischen Organisationen erbracht wird.68  

Die etwa zehn Prozent der Flüchtlinge, die in den Städten und nicht in den Lagern leben, sind 
dagegen in der Regel nicht auf humanitäre Hilfe angewiesen und bestreiten ihren Lebensunter-
halt zumeist selbst.69 

Die Unterkünfte in den Lagern sind altersbedingt oft in keinem guten Zustand. Die Energieversor-
gung ist ebenfalls oft schlecht: über 58 Prozent der Flüchtlingshaushalte in den Lagern Kigeme 
und Nyabiheke haben keinen Stromanschluss und können nachts nur Kerzen, Taschenlampen 
oder Handys zur Beleuchtung nutzen, was Sicherheitsrisiken mit sich bringt.70 

Etwa 40 Prozent aller Flüchtlinge sind im Schulalter. Ca. 93 Prozent davon besuchen eine Grund-
schule oder weiterführende Schule, was dem Durchschnitt der einheimischen Bevölkerung ent-
spricht.71 

Seit 2022 wird Asylbewerbern kein prima-facie-Flüchtlingsstatus mehr zuerkannt, d.h. alle – 
auch jene aus der DRC und Burundi, die zuvor jahrelang prima facie anerkannt wurden – müssen 
ein individuelles Asylverfahren durchlaufen.72 

 

*** 

 

68 UNHCR (Anm. 66), S.8. 

69 UNHCR (Anm. 66). 

70 UNHCR (Anm. 68). 

71 UNHCR (Anm. 66). 

72 UNHCR (Anm. 68). 
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